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BUNDESGERICHTSHOF 

 
BESCHLUSS 

 
2 StR 272/20 

vom 

2. Februar 2021 

in der Strafsache 

gegen 

 

 

 

  
 

 

 

wegen  bandenmäßigen Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht  
geringer Menge u.a. 
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Der 2. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat auf Antrag des Generalbundesan-

walts und nach Anhörung des Beschwerdeführers am 2. Februar 2021 gemäß 

§ 349 Abs. 2 und 4, entsprechend § 354 Abs. 1 StPO beschlossen: 

 

1. Die Revision des Angeklagten gegen das Urteil des Landge-

richts Gera vom 12. März 2020 wird mit der Maßgabe als unbe-

gründet verworfen, dass gegen ihn die Einziehung des Wertes 

von Taterträgen in Höhe von 165.300 € angeordnet wird; die 

weitergehende Einziehung des Wertes von Taterträgen entfällt. 

 

2. Der Beschwerdeführer hat die Kosten seines Rechtsmittels zu 

tragen. 

 

 

Gründe: 

Das Landgericht hat den Angeklagten unter Freisprechung im Übrigen we-

gen bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht 

geringer Menge in sechs Fällen, wegen bandenmäßigen Handeltreibens mit Be-

täubungsmitteln in 35 Fällen, wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäu-

bungsmitteln in nicht geringer Menge in 21 Fällen, wegen unerlaubten Handel-

treibens mit Betäubungsmitteln in fünf Fällen, wegen vorsätzlicher Körperverlet-

zung in zwei Fällen, davon in einem Fall in Tateinheit mit versuchter Nötigung, 
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wegen versuchter Nötigung sowie wegen Anstiftung zur vorsätzlichen Körperver-

letzung und wegen unterlassener Hilfeleistung zu acht Jahren und sechs Mona-

ten Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Ferner hat es die Einziehung „des durch die 

Tat erlangten Geldbetrages“ in Höhe von 163.310 € und im Einzelnen bezeich-

neter Betäubungsmittel und Betäubungsmittelutensilien angeordnet. Die auf die 

Rüge der Verletzung formellen und materiellen Rechts gestützte Revision des 

Angeklagten führt lediglich zu der aus der Entscheidungsformel ersichtlichen Kor-

rektur der Einziehungsentscheidung. Im Übrigen ist das Rechtsmittel unbegrün-

det im Sinne des § 349 Abs. 2 StPO. 

1. Die Verfahrensbeanstandungen bleiben aus den Gründen der Zuschrift 

des Generalbundesanwalts ohne Erfolg. Sie sind jedenfalls unbegründet.  

2. Die auf die Sachrüge veranlasste umfassende Nachprüfung des ange-

fochtenen Urteils hat zum Schuld- und zum Strafausspruch keinen Rechtsfehler 

zu Lasten des Angeklagten ergeben. Soweit im Rahmen der Strafzumessung 

ausgeführt ist, der Angeklagte sei selbst nicht betäubungsmittelabhängig, be-

sorgt der Senat nicht, die Strafkammer könnte das Fehlen eines Strafmilderungs-

gesichtspunkts strafschärfend berücksichtigt haben. Denn aus dem Zusammen-

hang wird deutlich, dass die Strafkammer mit dieser Erwägung lediglich die her-

ausgehobene Stellung des Angeklagten innerhalb der Bande in den Blick genom-

men hat, die unter anderem dadurch gekennzeichnet war, dass er, was auch 

festgestellt und belegt ist, die weiteren – ihrerseits betäubungsmittelabhängi-

gen – Bandenmitglieder „ausbeutete“ und diesen als Tatertrag im Wesentlichen 

nur Betäubungsmittel zu deren Konsum zukommen ließ. Hiergegen ist revisions-

rechtlich nichts zu erinnern. 
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3. Die Anordnung der Einziehung des Wertes von Taterträgen (§§ 73, 73c 

StGB) ist entsprechend § 354 Abs. 1 StPO auf die festgestellte Summe der Er-

löse aus den Betäubungsmittelgeschäften um 10 € zu reduzieren. 

 

Franke  Krehl  Meyberg 

 Grube  Schmidt 

 
 

 

Vorinstanz: 

Gera, LG, 12.03.2020 - 840 Js 16960/17 1 Ks 
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